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Protokoll 
 

 

über die am 20. Juni 2017 von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr im Sitzungszimmer des Kommunalzent-

rums unter dem Vorsitz von Bürgermeister Mag. Stefan Seiwald abgehaltene 

 

 

12. Gemeinderatssitzung (Gemeinderatsperiode 2016 – 2022) 
 

 

Anwesend: Hubert Almberger, Christine Bernhofer, Hanspeter Ellmerer, Alois Foidl, 

Christine Gschnaller, Susanne Hartrumpf, Mag. Leopold Hofinger, Melanie 

Hutter, Michael Laner, Heribert Mariacher, Johann Mayr, Claudia Pali, Petra 

Sojer, MSc, Robert Steger, Mag. Maria Strele, Peter Wallner, Robert 

Wurzenrainer, Dr. Georg Zimmermann 

 

Entschuldigt: Simon Aschaber (Ersatz: Mag. Leopold Hofinger), Andrea Hauser (Ersatz: 

Michael Laner) 

 

Unentschuldigt: niemand 

 

Schriftführer: Stefan Brandtner 

   (Protokoll verfasst von Ernst Hofer) 

 

 

www.st.johann.tirol 
 

 

   

Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
Bahnhofstraße 5, 6380 St. Johann in Tirol 
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Tagesordnung 

 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 
 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 
 

1) Neubestellung eines Legalisators in Grundbuchangelegenheiten 

2) Aufnahme von Grundstücken in das öffentliche Gut 

3) Abschluss eines Kaufvertrags mit Katrin Grander 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 
 

1) Bauausschuss 

1) Abschluss von Raumordnungsverträgen: 

a) Birgit und Andreas Pretterhofer/ÖBB Infrastruktur AG 

b) David Aschaber/ÖBB Infrastruktur AG 

c) Hans Jöchl/ÖBB Infrastruktur AG 

d) Christine und Helmut Mariacher/Max Hedrich 

2) Änderung des Raumordnungskonzepts: Gst. 2806/1 (Max Hedrich/Sigrid Wörgötter) 

3) Änderungen des Flächenwidmungsplans: 

a) Gst. 2806/1 (Max Hedrich/Sigrid Wörgötter) 

b) Gst. 4895/1 (Birgit und Andreas Pretterhofer) 

c) Gst. 4895/1 und 1849/2 (David Aschaber) 

d) Gst. 4895/1 und 1849/2 (Hans Jöchl) 

e) Gst. 253/1 (Simon Aschaber) 

f) Gst. 248/1 (Simon Aschaber) 

g) Gst. 2926/1, 2928/2 und 6003/11 (Nikolaus Schreder und andere) 

4) Erlassung eines Bebauungsplans: Gst. 2233/1 (Maria Wörgetter) 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
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Am Beginn der Sitzung sind 19 Gemeinderäte anwesend. 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 
 

Es liegen keine Berichte des Bürgermeisters vor. 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 
 

1) Neubestellung eines Legalisators in Grundbuchangelegenheiten 

 

Der Bürgermeister erklärt, dass der bisherige Legalisator, Alfred Neuner, seine Tätigkeit mit 

30. Juni 2017 beendet. Der tatsächliche Amtsantritt von Dr. Rudolf Berger stehe noch nicht 

fest. Details würden auf der Gemeindehomepage veröffentlicht. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde St. Johann in Tirol schlägt Dr. Rudolf Berger, geboren 

am 13. Juni 1953, Farberweg 30/3, 6380 St. Johann in Tirol, als Legalisator in Grundbuchsa-

chen für das Gebiet der Marktgemeinde St. Johann in Tirol vor. 

 

2) Aufnahme von Grundstücken in das öffentliche Gut 

 

Beschluss (19:0): 

 

Die nachstehenden Grundflächen werden in das öffentliche Gut der Gemeinde (Straßen und 

Wege) aufgenommen: 

 Trennflächen1 (4 m²), 2 (3 m²) und 3 (34 m²) im Teilungsplan von Dipl.-Ing. Robert 

Kusterer vom 17. Mai 2017, GZ 2017-03-106 

 Trennfläche 1 (15 m²) im Teilungsplan von Dipl.-Ing. Siegfried Siegele vom 22. Sep-

tember 2014, GZ 92534/14 

 

3) Abschluss eines Kaufvertrags mit Katrin Grander 

 

Beschluss (19:0): 
 
Der Abschluss des Kaufvertrags laut Anlage A dieses Gemeinderatsprotokolls wird geneh-

migt. 
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III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 
 

1) Bauausschuss 

1) Abschluss von Raumordnungsverträgen: 

a) Birgit und Andreas Pretterhofer/ÖBB Infrastruktur AG 

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags mit Birgit und Andreas Pretterhofer und 

der ÖBB Infrastruktur AG laut Anlage B dieses Gemeinderatsprotokolls wird geneh-

migt. 

 

b) David Aschaber/ÖBB Infrastruktur AG 

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags mit David Aschaber und der ÖBB Infra-

struktur AG laut Anlage C dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

c) Hans Jöchl/ÖBB Infrastruktur AG 

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags mit Hans Jöchl und der ÖBB Infrastruktur 

AG laut Anlage D dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

d) Christine und Helmut Mariacher/Max Hedrich 

 

Beschluss (18:1): [Mag. Maria Strele dagegen] 
 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags mit Christine und Helmut Mariacher und 

Max Hedrich laut Anlage E dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

2) Änderung des Raumordnungskonzepts: Gst. 2806/1 (Max Hedrich/Sigrid Wörgötter) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 
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Beschluss (18:1): 
 

Bei einem Teil des Gst. 2806/1 erfolgt nachstehende Änderung des örtlichen Raumord-

nungskonzepts der Marktgemeinde St. Johann in Tirol: 

 

 Ausweisung eines baulichen Entwicklungsbereichs für vorwiegende Wohnnut-

zung mit der Indexziffer W 3, der Zeitstufe ZA und der Baudichtestufe D 1 

(etwa 700 m²) gemäß den Bestimmungen des örtlichen Raumordnungskon-

zepts der Marktgemeinde St. Johann in Tirol 

 Festlegung der Indexziffer W 3: Zentrumsnahe Wohngebiete, Baustruktur aus 

freistehenden Einfamilienwohnhäusern oder Einfamilienwohnhäusern in ver-

dichteter Bauweise 
 

Der Planungsbereich ist in Anlage F dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

3) Änderungen des Flächenwidmungsplans: 

a) Gst. 2806/1 (Max Hedrich/Sigrid Wörgötter) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (18:1): 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde  

St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 2806/1 (etwa 699 m²) von Freiland in Wohn-

gebiet 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 2806/1 (etwa 77 m²) von Freiland in Ver-

kehrsfläche (§ 53 TROG 2016) 
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Der Planungsbereich ist in Anlage G dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

b) Gst. 4895/1 (Birgit und Andreas Pretterhofer) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde  

St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 4895/1 (etwa 675 m²) von Freiland in Wohn-

gebiet 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage H dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

c) Gst. 4895/1 und 1849/2 (David Aschaber) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 
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Beschluss (19:0): 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde  

St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 1849/2 (etwa 6 m²) von Freiland in Wohnge-

biet 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 4895/1 (etwa 523 m²) von Freiland in Wohn-

gebiet 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage I (Ida) dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

d) Gst. 4895/1 und 1849/2 (Hans Jöchl) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde  

St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 1849/2 (etwa 38 m²) von Freiland in Wohn-

gebiet 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 4895/1 (etwa 441 m²) von Freiland in Wohn-

gebiet 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage J dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 



 

145 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

e) Gst. 253/1 (Simon Aschaber) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (17:2): 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde  

St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 253/1 (etwa 10.110 m²) von Sonderfläche 

Hofstelle (standortgebunden) in Sonderfläche Hofstelle mit gewerblicher Ne-

bennutzung (standortgebunden), Festlegung des Zählers: 3, Festlegung der 

Erläuterung: gewerbliche Nebennutzung (Landmaschinen- und KFZ-Werk-

stätte) 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 253/1 (etwa 1 m²) von Freiland in Sonderflä-

che Hofstelle mit gewerblicher Nebennutzung (standortgebunden), Festlegung 

des Zählers: 3, Festlegung der Erläuterung: gewerbliche Nebennutzung (Land-

maschinen- und KFZ-Werkstätte) 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage K dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 
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f) Gst. 248/1 (Simon Aschaber) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (16:3): 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde  

St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 248/1 (etwa 1.173 m²) von Freiland in Ver-

kehrsfläche (§ 53 TROG 2016) 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage L dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

g) Gst. 2926/1, 2928/2 und 6003/11 (Nikolaus Schreder und andere) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde  

St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 2926/1 (etwa 28 m²) von allgemeinem 

Mischgebiet in Verkehrsfläche (§ 53 TROG 2016) 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 2928/2 (etwa 75 m²) von Freiland in allge-

meines Mischgebiet 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 6003/11 (etwa 90 m²) von Freiland in allge-

meines Mischgebiet 
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 Umwidmung eines Teils des Gst. 6003/11 (etwa 9 m²) von Freiland in Ver-

kehrsfläche (§ 53 TROG 2016) 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage M dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

4) Erlassung eines Bebauungsplans: Gst. 2233/1 (Maria Wörgetter) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans für einen Teil des Gst. 2233/1 von Dr. Erich Ortner vom 

4. Mai 2017 („08/2017 Wörgetter“) wird gemäß § 66 Abs. 1 erster Satz TROG 2016 auf-

gelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 66 Abs. 2 TROG 2016 erfolgt 

mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach § 66 Abs. 1 erster Satz 

TROG 2016 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des Bebauungsplans. Dieser 

Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellung-

nahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder 

Stelle abgegeben wurde. 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 

Antrag I. Es liegt ein Antrag der Gemeinderatspartei „Die Grünen St. Johann i.T. (GRÜNE)“ vor, 

welcher diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage N angehängt ist. 

 

Bei diesem Antrag geht es um die Einführung eines sogenannten Baumkatasters. Der Bürger-

meister verliest den Antrag zunächst und berichtet, dass sich die Verwaltung bereits seit einiger 

Zeit mit diesem Projekt auseinandersetzt und auch schon Angebote eingeholt habe. Es seien 

hier zahlreiche Detailfragen zu klären. 
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Antrag II. Es liegt ein Antrag von Claudia Pali vor, welcher diesem Gemeinderatsprotokoll als 

Anlage O (Otto) angehängt ist. 

 

Bei diesem Antrag geht es darum, dass hinsichtlich des in einem Gemeindezeitungsartikel ver-

wendeten Begriffs „Masseurmeister“ eine „Richtigstellung“ erfolgen soll. Der Bürgermeister er-

klärt, diese Korrektur sei bereits vor Einlangen des Antrags beabsichtigt gewesen und werde in 

der nächsten Ausgabe der St. Johanner Gemeindenachrichten enthalten sein. 

 

Antrag III. Es liegt ein weiterer Antrag von Claudia Pali vor, welcher diesem Gemeinderatsproto-

koll als Anlage P angehängt ist. 

 

Auch dieser Antrag betrifft die Gemeindezeitung. Dort sollen Informationen der „Tafel St. Johann“ 

(kostenlose Abgabe von Lebensmittel an arme Menschen durch das Rote Kreuz) veröffentlicht 

werden. 

 

Der Bürgermeister berichtet, er habe mit dem Verantwortlichen der „Tafel St. Johann“ Kontakt 

gehabt. Dieser „freu[e]“ sich über die Möglichkeit, die Gemeindezeitung für Informationen nützen 

zu können, erachte aber eine regelmäßige Kolumne als nicht „zielführend“. 

 

Sperten I. Christine Bernhofer erkundigt sich nach den Luftverhältnissen in Sperten. „Es stinkt 

gewaltig.“ Der Bürgermeister bringt klar zum Ausdruck, dass auch er sich eine Lösung hinsicht-

lich der mittlerweile häufiger auftretenden Emissionen wünscht. 

 

Sperten II. Robert Wurzenrainer fragt, ob es stimmt, dass in Zusammenhang mit dem Hochwas-

serschutz (für die Einräumung von Zwangsdienstbarkeiten) Entschädigungen von ungefähr einer 

halben Million Euro an einige betroffene Grundeigentümer zu zahlen seien. Der Bürgermeister 

weist darauf hin, es handle sich hier um ein Verfahren der Großachengenossenschaft St. Johann 

in Tirol (vor dem Landesgericht Innsbruck). Die Marktgemeinde St. Johann in Tirol habe aufgrund 

eines festgelegten Schlüssels 6 % dieser Kosten zu tragen. 

 

Vorfall. Robert Wurzenrainer bezieht sich auf einen nicht näher ausgeführten „unerfreulichen 

Vorfall“ mit einem Fremden („Pakistani“) in „St. Johann und Umgebung“ Ende Mai und fragt, ob 

es sich bei diesem Fremden um einen in St. Johann in Tirol untergebrachten Asylwerber handle. 

Der Bürgermeister verneint dies. 

 

Dieses Protokoll enthält 16 Anlagen. 
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St. Johann in Tirol, 20. Juni 2017 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

 

Der Schriftführer:     Gemeinderäte: 










































































































